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Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Landratswahl im Landkreis Barnim
am 10. Januar 2010

1.	 Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde Schorf-
heide wird in der Zeit vom 14.12.2009 bis 18.12.2009 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten 

	 dienstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
	 donnerstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
	 und freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr	
	 bei der Gemeinde Schorfheide, Einwohnermeldeamt, Raum 1.5, 

Erzbergerplatz 1, 16244 Schorfheide für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten.

	 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

2.	 Jede wahlberechtigte Person hat nach § 23 Abs 3 des Brandenbur-
gischen Kommunalwahlgesetzes das Recht, in dem oben genann-
ten Zeitraum die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern 
eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Die Einsichtnahme in Daten anderer 
Personen ist ausgeschlossen, wenn für diese im Melderegister eine 
Auskunftssperre eingetragen ist.

3. 	Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis kann gestellt 
werden von:
a)	 einer wahlberechtigten Person, deren Hauptwohnung außer-

halb des Wahlgebiets liegt, wenn sie am Ort der Nebenwohnung 
einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Gesetz-
buches hat und dies in ihrem Antrag der Wahlbehörde gegenü-
ber in geeigneter Weise glaubhaft macht.

b)	 eine wahlberechtigte Person, die ohne eine Wohnung innezu-
haben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhält und dies in 
ihrem Antrag der Wahlbehörde gegenüber in geeigneter Weise 
glaubhaft macht.

c)	 eine/ein wahlberechtigte/r Unionsbürgerin/-bürger, der nicht der 
Meldepflicht unterliegt.

	 Der Antrag ist schriftlich spätestens zum 26.12.2009 oder als Erklä-
rung zur Niederschrift bis spätestens zum 24.12.2009, 12:00 Uhr, 
bei der Wahlbehörde der Gemeinde Schorfheide, Einwohnermelde-
behörde, Erzbergerplatz 1, 16244 Schorfheide, Raum 1.5, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten zu stellen.

	 Die antragstellende Person hat der Wahlbehörde gegenüber zu 
versichern, dass sie bei keiner anderen Wahlbehörde die Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis beantragt hat.

4. 	Ein Einspruch gegen das Wählerverzeichnis kann die Aufnahme 
einer neuen Eintragung oder Streichung oder Berichtigung einer 
vorhandenen Eintragung zum Gegenstand haben.

	 Jede wahlberechtigte Person, die das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann bis zum 26.12.2009 bei der 

Gemeinde Schorfheide, Einwohnermeldebehörde, Erzbergerplatz 
1, 16244 Schorfheide, Raum 1.5 schriftlich oder bis 24.12.2009, 
12:00 Uhr, durch Erklärung zur Niederschrift, persönlich oder durch 
eine bevollmächtigte Person Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen.

	 Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die 
einspruchsführende Person die erforderlichen Beweismittel beizu-
bringen.

5.	 Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 13.12.2009 eine Wahlbe-
nachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlbe-
rechtigte, die auf Antrag oder im Berichtigungsverfahren in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden, erhalten unverzüglich nach 
ihrer Eintragung eine Wahlbenachrichtigung.

	 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

6.	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
a)	 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person,
b)	 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person, wenn
- 	 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antrags- 

oder Einspruchsfrist versäumt hat,
-	 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 

Antrags- oder Einspruchsfrist entstanden ist oder
-	 ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 

ist und die Wahlbehörde von der Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

	 Der Wahlschein kann schriftlich oder mündlich, persönlich oder 
durch eine bevollmächtigte Person bis zum 08.01.2010 zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten und zusätzlich am Freitag, den 
08.01.2010 von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 
Uhr bei der Wahlbehörde der Gemeinde Schorfheide, Einwohner-
meldebehörde, Erzbergerplatz 1, 16244 Schorfheide, Raum 1.5, 
beantragt werden.

	 Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Tele-
fax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt, wenn der Antrag auch den Tag 
der Geburt der antragstellenden Person enthält. Fernmündliche 
Anträge sind unzulässig.

	 In den Fällen gemäß Punkt 6 b) können Wahlscheine noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung, das Wahllokal nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

	 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt 
ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
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IMPRESSUM

7.	 Wahlscheininhaber/innen können in einem beliebigen Wahlbezirk 
oder durch Briefwahl wählen.

8.	 Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die/der Wahlbe-
rechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, erhält sie/er mit 	
dem Wahlschein zugleich folgende Briefwahlunterlagen:
a)	 den amtlichen Stimmzettel
b)	 den amtlichen Wahlumschlag
c)	 den amtlichen Wahlbriefumschlag und
d)	 das Merkblatt zur Briefwahl.

	 Die/Der Wahlberechtigte kann diese Unterlagen nachträglich bis 
spätestens am Wahltag, 15.00 Uhr, abholen.

	 Verlorene Wahlscheine und Stimmzettel werden nicht ersetzt.

	 Bei der Briefwahl hat der/die Wähler/in den Wahlbrief so rechtzeitig 
zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag, 18.00 Uhr, 
bei der zuständigen, auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

	 Der Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbriefumschlag 
enthalten:
a)	 den Wahlschein,
b)	 in einem verschlossenen Wahlumschlag den Stimmzettel.

Schorfheide, 04.12.2009

Uwe Schoknecht, Bürgermeister 
(Wahlbehörde)

Wahlbekanntmachung der Wahlbehörde (§ 42 BbgKWahlV)
für die Landratswahl am 10. Januar 2010 im Landkreis Barnim und eine eventuell erforderliche Stichwahl am 24.01.2010.
Die Wahlzeit dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr

1.	 Die Gemeinde Schorfheide ist in 14 Wahlbezirke eingeteilt.

	 Der Wahlbezirk und das Wahllokal, in dem die Wahlberechtigten 
wählen können, sind in den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten bis zum 13.12.2009 übersandt werden, angegeben.

2.	 Die Briefwahlvorstände treten am 10. Januar 2010 in den Räumen 
der Kreisverwaltung Barnim um 15:00 Uhr zusammen bzw. zur 
Stichwahl am 24. Januar 2010, 15.00 Uhr.

3.	 Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal 
bereitgehalten. Sie enthalten die im Wahlgebiet zugelassenen 
Wahlvorschläge. 

4.	 Bei der Wahl des Landrates/der Landrätin muss die wählende 
Person den Bewerber/die Bewerberin, dem/der sie ihre Stimmen 
geben will, durch Ankreuzen zweifelsfrei kennzeichnen.

	 Sie kann nur eine Stimme an einen Bewerber oder an eine Bewer-
berin geben.

5.	 Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstands 
auszuweisen.

6.	 Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann 
ihre Stimme nur in dem für sie zuständigen Wahllokal abgeben.

7.	 Die Briefwahl wird wie folgt ausgeübt:
a)	 Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und unbe-

obachtet den Stimmzettel.
b)	 Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Wahl-

umschlag und verschließt diesen.

c)	 Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl.

d)	 Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.

e)	 Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f)	 Sie übersendet den Wahlbrief an die zuständige, auf dem 

Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass der 
Wahlbrief spätestens am Wahltag/Stichwahltag bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

	 Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann 
sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bedie-
nen. Die Hilfsperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel 
nach dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. 

	 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so soll sie die 
Gelegenheit haben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.

8.	 Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, soweit 
das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

9.	 Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft, wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht.

10.	Ein Abdruck der Wahlbekanntmachung ist vor Beginn der Wahl-
handlung am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich das 
Wahllokal befindet, anzubringen. Dem Abdruck ist der maßge-
bende Stimmzettel beizufügen. Der Stimmzettel muss durch Auf-
druck oder Überschrift deutlich als Muster gekennzeichnet sein.

Schorfheide, 04.12.2009   

Uwe Schoknecht, Bürgermeister  
(Wahlbehörde)

Wahlbezirk-Nr. 1: OT Altenhof Feuerwehr Joachimsthaler Straße 12 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 2: OT Böhmerheide Café am Weißen See Buchfinkenweg 1 16244 Schorfheide
Wahlbezirk-Nr. 3: OT Eichhorst Feuerwehr Eberswalder Chaussee 1a 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 4: OT Finowfurt Schule Speiseraum Spechthausener Str. 1-3 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 5: OT Finowfurt Grundschule Hauptstraße 59 16244 Schorfheide
Wahlbezirk-Nr. 6: OT Finowfurt Kita Zwergenstube Gartenweg 1 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 7: OT Finowfurt Kita Spatzennest Hauptstraße 114 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 8: OT Groß Schönebeck Schule Berliner Straße 24 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 9: OT Groß Schönebeck Bürgerbüro Rosenbecker Straße 1a 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 10: OT Klandorf Feuerwehr Dorfstraße 17 16244 Schorfheide
Wahlbezirk-Nr. 11: OT Lichterfelde Schule Oderberger Straße 36-38 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 12: OT Lichterfelde Kita Kleiner Strolch Oderberger Straße 44 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 13: OT Schluft Gaststätte zur Linde Schlufter Hauptstraße 19 16244 Schorfheide 
Wahlbezirk-Nr. 14: OT Werbellin Eiscafé Petzel Werbelliner Dorfstraße 53 16244 Schorfheide 


